
 

 
 



 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
Amt für Landentwicklung und                                                      Gera, den 20.04.2010 
Flurneuordnung Gera 
 
Flurbereinigung Bernsgrün 
Az: 2–1–0104 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Bernsgrün, Landkreis Greiz werden die Ergebnisse der 
Wertermittlung gemäß § 32 Satz 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 
(BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I 
Seite 2794) mit folgenden Änderungen festgestellt. 
 
Gründe:  
 
Die Wertermittlung für das Gebiet des Flurbereinigungsverfahrens Bernsgrün ist in der Zeit 
vom 05.09.2001 unter der Leitung des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung 
(ALF) Gera von den landwirtschaftlichen Sachverständigen durchgeführt worden. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind in Wertermittlungskarten im Maßstab 1 : 2.000 
eingetragen worden. Die Ergebnisse der Wertermittlung haben vom 19.11.2009 bis 
24.11.2009 zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen und sind ihnen am 19.11. bzw. 
24.11.2009 von Bediensteten des ALF erklärt worden.  
In dem Anhörungstermin am 24.11.2009 in Bernsgrün wurden den Beteiligten die Ergebnisse 
der Wertermittlung erläutert. Die Beteiligten hatten Gelegenheit Einwendungen vorzubringen.  
Die Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung wurden vom ALF überprüft.  
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass die Einwendungen begründet waren. Aus diesen Gründen 
wurde deshalb das Wertermittlungsergebnis von Amts wegen wie folgt geändert: 
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Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb einer Frist von 1 Monat nach dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim  
 
Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera, Bu rgstraße 5, 07545 Gera 
 
einzulegen. 
 
Die Widerspruchsfrist ist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf bei der 
Behörde eingegangen ist.  
 
 
 
gez. 
Cöster        (DS) 
stv. Amtsleiter 
 

Bekanntmachung 
Über Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe von Meldedaten 

 
Gemäß des Sächsischen Meldegesetzes (SächsMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04. Juli 2006 ist es entsprechend § 33 gestattet, aus dem Melderegister folgende Auskünfte zu 
erteilen: 
 

(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor- 
            schlägen im Zusammenhang mit Wahlen zu parlamentarischen und kommunalen 
            Vertretungskörperschaften in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten  
            Gruppenauskunft aus dem Melderegister über Familienname, Vornamen (Kennzeich- 
            nung des Rufnamens), Doktorgrad und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen. 
 

(2) Die Meldebehörde darf Namen, Doktorgrad, Anschriften, Tag und Art des Jubiläums    
            von Alters- und Ehejubilaren veröffentlichen und an Presse, Rundfunk oder andere 
            Medien zum Zwecke der Veröffentlichung übermitteln. Altersjubilare sind Einwohner, 
            die den 70. oder einen späteren Geburtstag begehen; Ehejubilare sind Einwohner, die 
            die goldene Hochzeit oder ein späteres Ehejubiläum begehen. 
 

(3) Die Meldebehörde darf Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften der 
            volljährigen Einwohner in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen an 
           Adressbücher und ähnlichen Nachschlagewerken veröffentlichen und an andere zum 
           Zwecke der Herausgabe solcher Werke übermitteln. 
    

(4) Die Absätze (1) bis (3) gelten nicht, soweit der Betroffene für eine Justizvollzugsan- 
            anstalt, für ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne von 
            § 20 Abs. 1 gemeldet ist, eine Auskunftssperre besteht oder der Betroffene der Aus- 
            kunftserteilung, der Veröffentlichung oder der Übermittlung seiner Daten wider- 
            spricht. 
 
Den Auskunftserteilungen unter (1) bis (3) kann ohne nähere Begründung widersprochen 
werden. 
Bei Widerspruch im Falle (2) kann die Übermittlung des Ehejubiläums nur durch beide 
Ehegatten widersprochen werden. 
Auf das Widerspruchsrecht wird auch bei der Anmeldung in den Erläuterungen des Anmelde- 
scheines hingewiesen. 



Entsprechende Formulare auf Widerspruchseinlegung für die Abs. (1) bis (3) sind im 
Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung Pausa erhältlich. Anträge auf Widerspruch können 
nur schriftlich oder persönlich, nicht fernmündlich, entrichtet werden. 
Die Inanspruchnahme der Widerspruchsmöglichkeiten ist gebührenfrei und gilt unbefristet. 
 
Des weiteren kann jeder Betroffene einem automatisierten Abruf über das Internet 
einfacher Meldeauskünfte zu seiner Person bei der Meldebehörde des Wohnorts 
widersprechen. Liegt ein Widerspruch vor, ist diese Form der Auskunftserteilung über 
das Internet unzulässig. 
 
Pausa, den 26.05.2010 
 
Högner 
Einwohnermeldeamt 
 
 

Aus dem Stadtrat 
 
 
In der 12. Sitzung des Stadtrates Pausa am 11.05.20 10 (Sondersitzung)  
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
1. Beschluss Nr. 1 (12/10) 
Vergabe von Bauleistungen in der Schule Pausa; Brandschutzmaßnahmen, 
Los 3: Metallbauarbeiten (Brandschutztüren); 
Der Stadtrat der Stadt Pausa beschloss aufgrund der vorliegenden Auswertung der 
beschränkten Ausschreibung nach VOB/A in Verbindung mit der VwV 
Beschleunigung 
Vergabeverfahren vom 13.02.2009, o.g. Leistungen an die Firma Leichtmetallbau 
Richter, Seumestraße 97, 08525 Plauen, zu vergeben. 
 
 
2. Beschluss Nr. 2 (12/10) 
Vergabe von Bauleistungen in der Schule Pausa; Brandschutzmaßnahmen, 
Los 4: Tischlerarbeiten (Brandschutztüren); 
Der Stadtrat der Stadt Pausa beschloss aufgrund der vorliegenden Auswertung der 
beschränkten Ausschreibung nach VOB/A in Verbindung mit der VwV 
Beschleunigung 
Vergabeverfahren vom 13.02.2009, o.g. Leistungen an die Firma Fensterbau und 
Glaserei Putscher, Goethestraße 19, 08233 Treuen, zu vergeben. 
 
 
3. Beschluss Nr. 3 (12/10) 
Kaufvertrag Stadt Pausa / Wagner; 
Der Stadtrat der Stadt Pausa nahm die vorliegende Urkunde des Notars Hans Peller 
in Plauen Nr. 655/2010 vom 16.04.2010 zur Kenntnis und genehmigte sie vorbehalt- 
los in allen Punkten. 
 
 
 
 
 
A n s o r g e 
Bürgermeister 
 
 



Die Stadtverwaltung informiert 
 

 
 

Termine der nächsten planmäßigen Sitzungen des 
Stadtrates Pausa 

sowie des Haupt- und Finanzausschusses und des Baua usschusses:  
 
 
 
07.06.2010   19.30 Uhr Bauausschuss 

im Sitzungszimmer des Rathauses Pausa 
 
 
14.06.2010   19.30 Uhr Haupt- und Finanzausschuss 
   im Sitzungszimmer des Rathauses Pausa 
 
 
23.06.2010  19.30 Uhr Stadtratssitzung 
Mittwoch   im Rathaussaal Pausa 
 
 
 
   - Änderungen vorbehalten! - 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Energieeinsparberatung der Verbraucherzentrale Sachsen 
Die Beratungen finden in der Regel am 2. Dienstag i m Monat in dem 
Beratungsstützpunkt Pausaer Rathaus statt . 
Die nächste Beratung findet am : 13.06.10 in Pausa statt. 
Neu : 
Beratung zu energetischen Aspekten der Heizkostenabrechnung in den 
Beratungsstützpunkten Reichenbach  und Oelsnitz  sowie Pausa . 
 
 
Notdienste Plauen - Stadt Pausa 
 
Polizei:       110 
Polizeirevier:       140 
Feuerwehr:       112 
Notarzt:       112 
Rettungsleitstelle:  03741/19222 
 
Bürgerpolizist, Herr Heinz 0172/3565851 
 
Die Koordination der Einsätze regelt die Rettungsleitstelle Plauen. So können die Patienten in 
den Bereitschaftsdienstzeiten  
Montag, Dienstag, Donnerstag   19:00 - 07:00 Uhr 
Mittwoch      14:00 - 07:00 Uhr 
Freitag                   14:00 - Montag, 07:00 Uhr 
über die Telefonnummer 03741/19222 den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch 
nehmen. 



 
Sprechzeiten Revierförster im Forstamt Rodau 
dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr in 08539 Rodau, Zum Eichigt 27 - Herr Jentzsch 
oder nach Vereinbarung Tel. 037435/5390 
Mobil 0173/3995206 
 
Aufsichtspflicht für Kinder im Freibad Pausa 
 
Die Badesaison 2010 steht bevor, und wir hoffen, dass es viele Sonnentage gibt und 
unser Freibad wieder rege genutzt werden kann. 
Erfahrungen des Schwimmmeisters während des Badebetriebes im Jahr 2009 haben 
gezeigt, dass einige Eltern ihrer Aufsichtspflicht und Verantwortung gegenüber den 
Kindern nicht immer voll gerecht wurden.  
Wir möchten deshalb an dieser Stelle alle Erwachsenen, die sich mit Kindern im 
Freibad aufhalten, sensibilisieren, ihre Kleinkinder immer im Auge zu behalten. Am 
Beckenrand sollten Kleinkinder stets an die Hand genommen werden, da schon ein 
kleiner Schritt zu nahe am Wasser schlimme Folgen haben kann. 
 
Also, liebe Eltern, bitte haben Sie immer ein wachsames Auge auf Ihre Kinder beim 
Besuch in unserem Freibad. Dann steht einer schönen und unfallfreien Badesaison 
nichts mehr im Wege.          
 
 
Ansorge 
Bürgermeister 
 
 
Hinweise zu Straßensperrungen und verkehrsrechtlich en Änderungen  
anlässlich des Trabantrennens 
 
 
Vom 11. Juni bis 13. Juni 2010 wird das 6. Pausaer Trabantrennen unter der Regie 
des „Trabantclub Pausa e.V.“ im Gewerbegebiet stattfinden. 
 
Folgende verkehrsrechtliche Änderungen werden für diesen Zeitraum auf Antrag der 
Organisatoren und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung in Kraft treten: 
 

- Sperrung der Selbitzer Straße am 11. und 13. Juni 2010 
- Sperrung der Selbitzer Straße und der Neunkirchener Straße am Samstag,  

12. Juni 2010 
- Aufhebung des Richtungsverkehrs (Einbahnstraßenregelung) in der 

verlängerten Pestalozzistraße für den Zeitraum Freitag, 11.06.2010, 07.00 Uhr 
bis Dienstag, 15.06.2010, 18.00 Uhr. 

 
 
Im Absperrbereich des Gewerbegebietes ist Rettungsfahrzeugen jederzeit 
ungehindert Zufahrt zu gewähren. 
Die Erreichbarkeit der Tankstelle im Gewerbegebiet wird vom Veranstalter 
gewährleistet. 
 
 
 
Ansorge 
Bürgermeister   
 
 
 



 
 

 
Das Freibad Pausa „Am Butterberg“ ist ab 

 
1. Juni wieder 

 
täglich von 09.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.   
 
Alle Besucher sind herzlich willkommen. 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Fundsache 
 
Im Fundamt der Stadtverwaltung Pausa, Zimmer 02, wurden folgende Fundsachen abgegeben 
und können dort abgeholt werden:  
 
Gefunden im März 2010: - 1 MP3-Player 
Gefunden im April 2010: - 1 Sicherheitsschlüssel 

- 1 Sonnenbrille 
Gefunden im Mai 2010: - 1 Mountainbike 

- Schlüsselring mit 3 Schlüsseln und kleinem Karabiner  
 
 
Weiterhin wurden nachfolgend aufgeführte Sachen verloren:  

- 1 blaue Damenarmbanduhr 
- 1 Schlüsselring mit zwei gleichen Schlüsseln 
- 1 blaue Sporttasche mit Sportsachen  
- 1 Schlüsselring mit 2 Sicherheitsschlüsseln 

   - 1 Herren-Portemonnaie 
Der ehrliche Finder wird gebeten, die Fundsachen im Fundamt abzugeben. 
 
 
 
Fundamt  
Stadtverwaltung Pausa 

 
Urlaubszeit ist auch  Reisezeit 
 
Zeit an gültige Personalausweise und Reisepässe zu denken 
 
Schulferien stehen vor der Tür und damit auch die Sommerreisewelle. Deshalb ist es Zeit 
nachzuschauen, ob die Reisedokumente noch gültig sind. 
Personalausweise und Reisepässe werden bei der Bundesdruckerei in Berlin ausgestellt. Die 
Lieferzeit beträgt erfahrungsgemäß zwischen 4-6 Wochen. 
Bei den bordeauxroten Reisepässen (Reisepass mit Fingerabdruck), den vorläufigen Reisepässen 
und den Kinderreisepässen sind in den letzten Jahren erhebliche Änderungen eingetreten. 
Grundsätzlich werden bei diesen Dokumenten höhere Anforderungen an die Qualität der 
Passbilder gestellt. Sie müssen biometrietauglich sein. Bitte weisen Sie den Fotografen 
ausdrücklich darauf hin. 
 
 
 
 



Die Eintragung eines Kindes in den elterlichen Reisepass ist nicht mehr zulässig. Eine vor dem 
1.November 2007 vorgenommene Eintragung eines Kindes bleibt jedoch bis zum Ende der 
Geltungsdauer des Dokuments gültig. 
Die neuen Kinderreisepässe sind längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gültig. 
Danach können entweder ein Personalausweis und / oder ein Reisepass ausgestellt werden. 
Für die Beantragung eines Kinderreisepasses und eines Reisepasses für Minderjährige ist die 
Zustimmung beider Elternteile erforderlich. Entweder können beide Eltern zur Beantragung hier 
vorsprechen, oder ein Elternteil erklärt seine Zustimmung schriftlich. 
Sollten sie es versäumt haben, rechtzeitig vor Reisebeginn Ihren Ausweis / Pass zu beantragen, so 
besteht die Möglichkeit, vorläufige Personalausweise und Reisepässe im Einwohnermeldeamt 
kurzfristig auszustellen. 
 
Gebühren für Ausweise/Pässe: 
Reisepass für über 24jährige: 59,00 € 
Reisepass für unter 24jährige: 37,50 € 
vorläufiger Reisepass: 26,00 € 
Personalausweis: 8,00 € (Gebühr gilt bis 31.10.2010)  
vorläufiger Personalausweis: 11,00 € 
Kinderreisepass: 13,00 € 
 
Ab 01. November 2010 werden elektronische Personalausweise ausgestellt. 
 
Kann sich eine Person im Einwohnermeldeamt Pausa nicht mit einem gültigen Dokument 
ausweisen, so hat diese mit einem Verwarngeld gem. §17 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz 
(Owig) zu rechnen. 
Die Höhe des Verwarngeldes ist auch weiterhin wie folgt gestaffelt: 
 
Dokument länger als 3 Monate ungültig: 15,00 € 
Dokument länger als 6 Monate ungültig: 25,00 € 
 
Pausa, den 26.05.2010 
 
 
 
Högner 
Einwohnermeldeamt 
 
 
 
 
Die nächste Ausgabe erscheint am Mittwoch, 7. Juli 2010 
 
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge und Anzeigen ist  
Dienstag, der 29.06.2010. 
 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Beiträge für den Erdachsenkurier, nur 
noch auf Datenträgern (CD oder Diskette) oder per Mail (hauptamt@stadt-pausa.de) in der 
Stadtverwaltung Pausa, Hauptamt, Zimmer 18, entgegengenommen werden.  
(Ausgenommen davon sind Annoncen.) Datenträger erhalten Sie in der Stadtverwaltung 
Pausa. 
Die Stadtverwaltung Pausa übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Daten nichtstädtischer Einrichtungen. 
 
Anzeigen werden vom Verlag selbst entgegengenommen unter 
Tel. 03741/520896 oder per Mail mail@papiergrimm.de. 
 
 
 
 



 
 
Neue Radroute zwischen Pausa und Zeulenroda-Triebes   
Am 11.05.2010 fanden sich ungefähr 20 Radfahrer in Pausa am Rathaus ein,  
um die neu ausgeschilderte Verbindung zwischen den Städten Pausa und 
Zeulenroda-Triebes zu testen. 

 
 
 
 
 
 
Die 

Gruppe wurde angeführt vom Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes, Herrn 
Frank Steinwachs und von Pausas Vizebürgermeister Thomas 
Weihermüller, die die 10 km Strecke mit einem Elektrofahrrad, wie 
sie ab diesem Jahr im Vogtland an mehreren Stationen von 
Touristen ausgeliehen werden können, testeten.  
Damit die Elektroräder auch ordentlich laufen, wurde die 
Fahrradkette von Eberhard Birkholz,  von der 
Erdachsendeckelscharnierschmiernippel-Kommission zu Pausa e.V. 
mit Erdachsen-Schmiere aus der Ölkanne geschmiert. 
Beginnend am Rathaus Pausa führte die Tour über die Vorstadt, Unterreichenau, 
Spitzenburg, Brücke Wallengrün Richtung Leitlitz, Teichweg, Röderweg, Erlich, 
„Stahl“, Flur Troppach, Krötenbachgrund zum neu gestalteten Markt vor dem 
Zeulenrodaer Rathaus.  
 

 
Dort wurden die nach etwa  
einer Stunde eintreffenden Radfahrer 
u.a. von den  
drei Zeulenrodaer Originalen  
- dem „Karpfenpfeifer“, „Frau 
Schopper“ und dem „Nachtwächter“ -  
mit Getränken und Rostern erwartet. 
 


